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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1995

Rechtssatz

Ausführungen darüber, daß im vorliegenden Fall aufgrund des Umstandes, daß der Antragsteller die seinem

ursprünglichen Grundverkehrsansuchen zugrundeliegenden Flächen lediglich um ca. die Hälfte einschränkte,

entschiedene Sache vorliegt. Dies insbesondere im Hinblick darauf, daß gegenständliche Flächen weiterhin zum

überwiegenden Teil land- und forstwirtschaftlich genutzt werden. Insbesondere ist auch nicht hervorgekommen bzw.

hat der Berufungswerber nicht behauptet, daß sich in der landwirtschaftlichen Nutzung der gegenständlichen Flächen

eine Änderung ergeben hätte.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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